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Leserbrief zu: Gequake vor Gericht

Kasten in der HZ vom 15.08.06, Rund um Künzelsau

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

der Kasten in der Hohenloher Zeitung vom 15.08.06 mit der Überschrift „Gequake vor Gericht“ veranlasst mich zu folgendem Leserbrief:
Es ist schon erstaunlich, wie die Hohenloher Zeitung an die Information kommt, eine Naturschutzbehörde könne anordnen, einen Teich trockenzulegen oder die Frösche zu entfernen, wenn diese zu laut quaken. Mit der Anordnung, Frösche zu entfernen, würde ein amtlicher Naturschützer sich wohl nur der Lächerlichkeit preisgeben – oder aber aufgefordert werden, sich selbst mit Rohrstiefeln und Kescher und an diesem Spielchen zu beteiligen. Mit der Anordnung, den Teich trocken zu legen, würde er hingegen genau gegen die Gesetze verstoßen, für deren Vollzug er eingestellt ist und bezahlt wird. Damit würde er mindestens eine Dienstaufsichtsbeschwerde riskieren.

Warum stehen denn zwei Drittel unserer Amphibien auf der Roten Liste? Doch nicht, weil wir als kleine Buben zu viele Frösche gefangen haben. Eine ganz entscheidende Ursache ist, dass im vorigen Jahrhundert unzählige Kleingewässer verfüllt, trockengelegt und zugebaut worden sind. Die erfolgreiche Kampagne der Naturschutzverbände  „Rettet die Frösche“ in den frühen 1980er Jahren hat dazu geführt, dass wenigstens hier und da wieder ein Gartenteich oder ein „Ausgleichs-Feuchtbiotop“ angelegt wurde. Eine Naturschutzbehörde, die jetzt wegen eines bösen Nachbarn die Trockenlegung eines Teichs anordnen würde, würde nicht nur gegen die Buchstaben der Naturschutzgesetze verstoßen, sondern auch gegen alles, was amtlicher und privater Naturschutz in den letzten 30 Jahren im Amphibienschutz erreicht haben.

(Ende des Leserbriefs).

Ein Literaturzitat gehört nicht in einen Leserbrief. Für die Redaktion belege ich meine Angabe „Zwei Drittel unserer Amphibien...“: Ich beziehe mich auf die Rote Liste der Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs, 3. Fassung, Stand 31.10.1998, bearbeitet von Hubert Laufer, veröffentlicht im Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg, Band 73, 1999, S. 103 - 133. Danach stehen 12 von 18 in Baden-Württemberg nachgewiesenen Amphibienarten auf der Roten Liste. Alle drei Grünfrösche – der Teichfrosch, der Kleine Wasserfrosch und der Seefrosch – gehören dazu.

Mit freundlichen Grüßen

Gottfried May-Stürmer

